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spielsweise der Stiefelternteil, der Le
benskamerad, die Großeltern, der ge
schiedene nichterziehungsberechtigte El- 
temteil.
Hinsichtlich dieser dritten Personen

gruppe ist davon auszugehen, daß die 
Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben 
durch die Eltern eine verfassungsrechtliche 
Grundpflicht ist, für deren Erfüllung die 
Eltern persönliche Verantwortung tragen, 
der sie sich grundsätzlich nicht durch Be
auftragung Dritter entziehen können.

Nur wenn Eltern aus gesellschaftlich an
zuerkennenden Gründen verhindert sind, 
ihren Erziehungspflichten nachzukommen, 
ist es gerechtfertigt, Erziehungsaufgaben 
auch ohne staatliche Entscheidung ande
ren Bürgern zu übertragen. Dabei sind die 
Eltern jedoch verpflichtet, sowohl bei der 
Auswahl solcher Personen dafür Sorge zu 
tragen, daß die Erziehung ihrer Kinder zu 
sozialistischen Persönlichkeiten gesichert 
ist, als auch durch Kontrolle zu gewährlei
sten, daß der Erziehungsprozeß nicht be
einträchtigt wird.

Der Stiefelternteil hat hinsichtlich der 
Schul- und Impfpflicht die gleiche Verant
wortung wie sein Ehegatte (§ 47 Abs. 2 
FGB). Darüber hinaus billigt ihm das Fami
liengesetzbuch aber keine andere familien
rechtliche Stellung zu wie anderen im 
Haushalt des Erziehungsberechtigten leben
den Personen, beispielsweise Verwandten 
oder dem Lebenskameraden. Deshalb kann 
allein aus seiner Stellung als Stiefeltern
teil nicht hergeleitet werden, er habe die 
gleichen Pflichten wie der Erziehungsbe
rechtigte. Er ist deshalb über die in § 47 
Abs. 2 FGB geregelten Pflichten hinaus nur 
unter den gleichen Voraussetzungen wie die 
übrigen Personen, denen Erziehungsaufga
ben übertragen worden sind, als Erzie
hungspflichtiger strafrechtlich verantwort
lich.

3. Zu den Voraussetzungen des § 142 
Abs. 1 Ziff. 1 StGB

3.1. Die fortwährende Vernachlässigung 
auf körperlichem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet begründet strafrechtliche Verant
wortlichkeit, wenn sie zu einer Entwick
lungsgefährdung bzw. Entwicklungsschädi
gung geführt hat. Eine solche ist festzustel
len und in der Entscheidung zu begrün
den.

3.2. Die Vernachlässigung muß fort

während erfolgen. Daraus folgt, daß 
nicht schon ein einmaliger Pflichtenverstoß 
oder einzelne Zuwiderhandlungen gegen 
Erziehungspflichten strafrechtlich relevant 
sind. Andererseits läßt sich eine fortwäh
rende Vernachlässigung nicht nur dann be
jahen, wenn sie sich über einen längeren 
Zeitraum erstreckt. Vielmehr hängt dies 
maßgeblich von der Art der Pflichtverlet
zung und vom Alter und Entwicklungs
stand des Minderjährigen mit ab. So kann 
z. B. bei einem Säugling eine fortwährende 
Vernachlässigung schon gegeben sein, wenn 
dieser innerhalb eines Tages ohne jede 
Nahrung gelassen wird, weil dies nach 
ärztlichen Erfahrungen bereits zu schweren 
Folgen führen kann.

Das Tatbestandsmerkmal der fortwäh
renden Vernachlässigung ist nicht erst 
dann erfüllt, wenn staatliche oder gesell
schaftliche Maßnahmen gegenüber den Er
ziehungsberechtigten zur Beseitigung von 
Erziehungsmängeln vorausgegangen sind. 
Die Feststellung, in welchem Maße staat
liche oder gesellschaftliche Anstrengungen 
zur Überwindung von Erziehungspflichtver
letzungen gemacht wurden, ist jedoch not
wendig, weil dadurch auch das Ausmaß der 
Schuld (Stärke der bewußten Negierung) 
richtig eingeschätzt und konkrete Schluß
folgerungen für gesamtgesellschaftliche und 
individuelle Vorbeugungsmaßnahmen ge
troffen werden können.

Eine Entwicklungsgefährdung liegt nur 3 4 
dann vor, wenn durch Verletzung der Er
ziehungspflichten die Gefahr des Eintritts 
typischer Entwicklungsschäden hervorgeru
fen wird. So kann bei Säuglingen und 
Kleinkindern eine Entwicklungsgefährdung 
z. B. bei körperlicher Vernachlässigung, un
richtiger oder ungenügender Ernährung, 
unzulänglicher Pflege bei Krankheiten oder 
Vernachlässigung bei der Entwicklung der 
Sprache und Motorik gegeben sein. Bei Vor
schulkindern kann z. B. das Unterlassen der 
Erziehung zu einfachen sozialen Verhaltens
weisen die Gefahr eines Entwicklunsscha- 
dens einschließen. Schulkinder und Jugend
liche können in ihrer Entwicklung gefähr
det werden, wenn z. B. die Herausbildung 
der geistigen Fähigkeiten und sozialen Ver
haltensweisen und Gewohnheiten unter
bleibt. Bei der Prüfung des Vorliegens einer 
Entwicklungsgefährdung müssen das Alter 
des Kindes und dessen individuelle Lei
stungsfähigkeit berücksichtigt werden.


